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I.
Hebet die ehemalige und ihige Bedeutung 

eines livländischen Hakens und die ver­
schiedenen Hakenrevisionen.

(Von dem Herrn Kreisrichter, Hofrath und Ritter 
von Hagemeister.)

^)n den Küstenländern der Ostsee, die seit ferner Vorr 
zeit von slavischen Volksstämmen bewohnt, später durch 
teutsche Einwanderer unterjocht wurden, findet sich überr 
all, zur Bezeichnung der Größe eines Bauerhofes, daS 
Wort: Hufe, Haken oder Hakenhufe, ohne daß immer 
derselbe Begriff mit diesem Zlusdrucke verbunden war. 
Wahrscheinlich gab der den Slaven eigenthümliche Har 
kenpflug Veranlassung zu dieser Benennung, und noch 
itzt bedeutet das lettische Wort arkliS/ sowohl jetten 
Pflug, als auch den Haken Landes.
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Diese Uebereinstimmung wird leicht erklärlich, 

wenn wir den Zustand unseres Vaterlandes, wie er 
vor sechs Jahrhunderten war, erwägen. Dichte Wal­
dungen deckten das Land, und nur das urbar gemachte 
hatte einigen Werth und konnte besteuert werden. Im 
Verhältnisse des Ackers mehrten stch aber auch dieDerk- 
zeuge (Hakenpflüge), die dessen Bestellung erforderte, 
und da doch irgend ein Maaßstab bei Erhebung der Ab­
gaben, die den Neubekehrten auferlegt wurden, ange­
nommen werden mußte, so diente die Zahl der Pflüge 
als der sicherste, mit jeder Erweiterung deS Anbaues 
fortschreitende, dazu.

Bestätigt wird diese Ansicht durch eine Urkunde 
vom Jahre 1233, die Arndt in seiner livländischen 
Chronik anführt; sie setzt fest: daß dem Bischöfe statt 
des Zehntens, von jedem polnischen Pfluge, „der Hake 
genannt" wird, ein Loof Weihen jährlich entrichtet 
werde. Derselbe Schriftsteller macht uns mit einer, 
jener Verordnung gleichzeitigen Bestimmung bekannt, 
welche als Landmaaß deS Man sus — ein Ausdruck, 
den man eben so wie das Wort uncus, durch „Ha­
ken" übersetzt hat — erwähnt, und seine Größe zu 
30 Morgen angiebt. Noch das Privilegium Sigis- 
mundi Augusti vom 28. November 1561 nennt den hie- 



ftgttl Wandhaken: „mansus an: uncus agri,“ 

und mit vieler Wahrscheinlichkeit laßt sich die Ausdehr 
nung der beackerungsfähigen Länder, die zu einem solr 
chen erforderlich waren, nach unserm itzigen Maaße 
angeben, wenn wir die Hülfsmittel dazu aus den ger 
schichtiichen Ueberlieferungen einer Provinz entlehnen, 
die ursprünglich von Stammgenossen unserer Nationar 
len bewohnt, ungefähr gleichzeitig mit unserm Vaters 
lande durch nordteutsche Einwanderer civilisirt ward.

In Pommern nämlich finden sich seit dem rzten 
Jahrhunderte (nach Sell's Geschichte von Pommern, 
x. Band) Festsetzungen über diesen Gegenstand, deren 
theilweise Uebereinstimmung mit den hiesigen nicht zu 
verkennen ist. Dort gab es:

I. Haken r Hufen: mansi slavici et polonici; unci, 
qui polonici dicuntur: Badla. Sie enthielten 
15 Morgen.

r. Landhufen: mansi theutonici, aratrum theuto- 
nicaie, 2 Hakenhufen oder 30 Morgen umfas­
send.

3. Hägerhufen: mansi indaginarii, mansi flamingi- 
caies, die 4 Hakenhufen oder 60 Morgen in sich 
begriffen.
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Der Hagerhufe sollte, nach einer Urkunde vom 
Zahre 1260, dreizig Seile lang und eben so breit seyn, 
das zum Feldmessen gebräuchliche Seil aber 10 Ruthen, 
jede zu 8 alten kurzen Ellen (nach itzigem Maaße 14 
Fuß io Zoll rheinländisch) enthalten, woraus denn 
hervorgeht: daß der all - pommersche Morgen 1500 
^Ruthen umfaßte. Vergleicht man diese Angaben mit 
der alt r livländischen Land: Elle, derselben, die wir 
itzt unter dem Namen der schwedischen Elle kennen, so 
wird ersichtlich: daß ein solcher Morgen 6 unserer 
Tonnstellen (zu 14000 s^Ellen) der Landhufe, oder 
mansus theutonicus also 180 derselben betrug, ein Verr 
hältniß, auf welches noch später verwiesen werden 
wird.

Mogte nun gleich ein alt.'hergebrachtesRecht auch 
für Livland bestimmt haben, was zu einem fröhnenden 
Hakenpfluge oder Haken gehöre, so ist es doch begreift 
lich: baß in einem Zeitalter, wo bloß das Recht deS 
Stärkeren galt, und der Bauer im strengsten Sinne 
des Wortes leibeigen war, er sich auch mit dem Lande 
begnügen mußte, welches sein Herr ihm zur Nutzung 
anwieß, und dafür zu leisten gehalten war, was dieser 
begehrte. Von einem RechtSzustande konnte nicht mehr 
die Rede sepn, seit jeder Widerstand gebrochen, und der 
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einzelne Zwingherr, in so fern es das Verfahren gegen 
seine Bauern betraf, durch keine höhere Gewalt gezür 
gelt ward. Ze nachdem Billigkeit den Grundherrn 
leitete, oder die mehrere oder mindere Urbarkeit deS 
Bodens dem Bauer Erweiterung gestattete, scheint also 
der Zufall den Begriff eines Haken-Landes größer oder 
kleiner gestaltet zu haben, und so kannte man denn zu 
Anfänge des 17(811 Jahrhunderts in unserer Provinz: 
herrmeisterliche Haken von 177 Tonnen Land, Pletr 
tenbergische von 96 Tonnen, Erzbischöfliche von 66 
Tonnen rigisch, polnische große Haken zu 120, und 
teutsche kleine von zo Tonnen. Schatzungsfrei waren 
früher die Besttzungen des Adels gewesen, und eS be­
durfte keines Maaßstabes zur Beurtheilung ihrer gegen­
seitigen Größe; aber Vorsicht erheischte das neue Verr 
hältniß, welches mit Auflösung der Ordensherrschaft 
begann, und daher wohl findet sich in dem Privilegio 
Sigismundi Augusti vom 28. November 1561 der Ge­
halt eines livländischen Hakens bestimmt. Der izte 
Punkt dieser Urkunde enthält: daß der mansus oder 
uncus, „welcher gewöhnlich Haken genannt wird," 
nach alt-hergebrachter Gewohnheit zu 66 Stricken oder 
Basten, deren jeder 66 Faden lang ist, berechnet wer­

den solle. Nehmen wir den Faden, wie es noch itzt 
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hier üblich ist, zu z Ellen an, so enthält die s^Daste 
— wahrscheinlich von dem Bast-Stricke, dessen man 
sich zum Messen bediente, sogenannt — etwa 39000 
sollen, und 66 solcher Basten betrugen 180 Sonnen* 
stellen — zu 14000 sollen —. Hieraus geht her­
vor: daß der in jenem Privilegio bezeichnete Haken der 
größere sogenannte herrmeisterliche sei, und dem pommerr 
schen Landhufen oder man,u,tl,eutonicu«, (der gleich dem 
von Arndt erwähnten, 30 Morgen enthielt) völlig 
gleich kam, eine Uebereinstimmung, die folgern läßt: 
daß soviel und nicht minder, ursprünglich zu einem 
Haken Land gehörte, und jede spätere Beschränkung 
dieses Inhaltes mißbräuchlich geschehen sei.

Kurz und stürmisch war die Periode der polnischen 
DeherrschungS-Zeit, und nicht gedeihlich für Festfehunr 
gen, deren Ausführung innere und äußere Ruhe heisch* 
ren. So hatte denn auch jene Haken-Bestimmung 
keinen weitern Erfolg, und noch in der am r8. Mai 
1601 abgefaßten Antwort auf die von dem schwedischen 
Erbfürsten (nachherigen Könige Carl ix.) gemachten 
Vorschläge, führt die Ritterschaft an: „daß der Noß­
dienst von gewissen Haken geleistet worden, deren etli­
che so groß, baß wohl 3 bis 4 andere Haken aufmanchen gin­
gen, daher sie begehren müßten, nach Haken-Lander 
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zu rechnen, wodurch fügliche Billigkeit zwischen großen 
und kleinen Haken getroffen werden kcrnne."

Wahrscheinlich in Beziehung auf dieses Ansuchen 
verordnet derselbe Fürst, in dem d«r Ritterschaft des 
Stiftes Dorpat am rz. Juli 1602 gegebenen Privileg 
gio, daß die Erhebung einer ihm bewilligten Steuer 
nach der Zahl der Gesinde zu vertheilen sei, und zwar 
solle „für ein ganzes Gesinde ein solches gerechnet wer­
den, welches dem Junker die Woche mit zwei Pferden 
dient, für ein halbes aber dasjenige, welches mit einem 
Pferde wöchentlich seine Frohn leistet."

Hier nun findet sich die Leistung eines Bauerhar 
kens zum ersten Mahle vollkommen in dem noch itzt 
geltenden Sinne ausgedrückt, indem auch gegenwärtig 
ein Wirth, der zwei wöchentliche Arbeiter zu Pferde 
stellt, ein Häckner — ganzes Gesinde — derjenige 
aber, der mit einem Pferde fröhnt, ein Halbhäkner 
— halbes Gesinde — heißt. Bekanntlich geschah 
wahrend der schwedischen Oberherrschaft die Erhebung 
jeder Auflage in unserer Provinz nach Haken, und ein­
zig diese können also unter jenen ganzen und halben 
Gesinden verstanden werden.

War nun die Hakenzahl einmal Grundlage der 
Besteuerung geworden, so mußte sie auch gleichmäßig
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ermittelt werden, und daher erließ König Gustav 
Adolph am 22. März 1630 die nöthigen, eine Hakenr 
Revision bezweckenden Vorschriften, deren Ausführung 
aber nicht nachgewiesen werden kann, und wahrscheinr 
lich ganz unterblieb, weil sonst nicht bei der 8 Jahre 
spater erfolgten Revision die Unterfuchungen über den 
Besitzstand der Güter und die Leistungen der Bauern 
sich auf die vor schwedischer Zeit erstreckt hätten. So 
viel ist indessen gewiß, daß im Jahre 1637 eine Ha­
kenzahl bestand, nach welcher Livland — ohne Qesel 
— 2871 Haken enthielt.

Vermuthlich sind unter dieser Zählung die ver­
schiedenartigsten Haken begriffen, da im Jahre 1638 
das Bedürfniß einer Ausgleichung abermals erkannt 
wurde, und die von dem GeneralrGouverneuren, Grar 
sen Oxenstierna am 4. August jenes Jahres mit aus­
führlicher Instruktion versehene Revisions-Kommission 
ihr Geschäft wirklich begann. Diese Instruction be­
sagt (siehe Buddenbrock's Sammlung der Gesetze, 2ter 
Theil, S. 1244): daß, da die Verschiedenheit der Ha­
ken sehr groß sei, und man an einigen Orten nach 
teutsch-livländischen, an andern aber nach Plettenberr 
gischen, ordensmeisterlichen und polnischen Haken rech­
ne: so solle die Kommission die Leistungen der Dauern
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erforschen, und darnach die erwähnten großen Haken 
in teutsche Haken, landüblichem Gebrauche nach, verr 
wandeln, so daß Gesinde, welche wöchentlich zwei Ar­
beiter stellen, für einen Haken zu rechnen sind. Das 
Resultat dieser Ausmittelung war: daß im Zahre 1641 
die Hakenzahl der Provinz auf 4343 Haken bestimmt 
ward. Allerdings mochte Willkühr oder falsche An­
wendung der gegebenen Vorschriften hiebei Manchen 
verletzt haben, indem die Ritterschaft sich veranlaßt 
fand, deshalb Beschwerde zu führen. Die vormund­
schaftliche Negierung erklärte diese in ihrer Resolution 
vom 4ten Juli 1643 für gegründet, und versprach Ab« 
hülfe; indessen erfolgte keine.

Mit der Regierung Carl XL begann in Livland 
daS willkührlichste Erpressungs-System, welches je­
mals unter gesetzlichen Formen geübt ward. Ein gro­
ßer Theil der Güter ward durch die ReductionS r Com­
mission eingezogen, und aus besonderer königlichen Gna­
de den frühern Eigenthümern zum Theil in Arrende 
gegeben. Der Betrag derselben wurde gleich allen übri­
gen Abgaben nach der Hakenzahl bestimmt, und beide 
mußten steigen, sobald eine größere Hakenzahl der Be­
rechnung zum Grunde gelegt werden konnte. Diese 
Aussicht war zu lockend, als daß die Regierung ihr zu 
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widerstehen vermogte; eine neue Hakenr Neviston ward 
also angeordnet.

Die livländische Ritterschaft, mit dem Zwecke der­
selben bekannt, und aus der offenkundigen SinnesrArt 
der Machthaber die drückenden Grundsätze, welche die» 
ser Revision zur Richtschnur dienen würbe, folgernd, 
suchte selbige abzuwenden, und als dieses nicht gelang, 
wenigstens die Festsetzung eines Verfahrens zu erlan­
gen, welches den alt r hergebrachten Rechten der Pror 
vinz entsprechend, zugleich die Willkühr beschränke. 
Dem gemäß, übergab sie im Zahre 1631 dem Generale 
Gouverneuren Horn eine Vorstellung, in welcher sie, 
auf das (oben angeführte) Privilegium Carl IX. und 
bas durch König Sigismund Augusts Privilegium anr 
erkannte Hakenmaaß sich berufend, die Uebereinstime 
mung beider Anordnungen bewieß, und bat: baß auch 
itzt nach diesen verfahren werden möge. Sie führte 
an: daß nach altem Gebrauche und Carl ix. Bestimr 
mung, für einen Haken ein solche- Gesinde zu rechnen 
sei, welches dem Hofe mit zwei Pflügen wöchentlich 6 
Tage stöhne. In einem solchen Gesinde fänden sich 
jung und alt zusammen, wenigstens zo Menschen, die 
zu ihrer Ernährung 90, und zur Bestreitung der Ab, 
gaben 18, mithin zusammen ,08 Tonnen Roggen jährlich 
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— ohne die Aussaat zu rechnen — bedürften. Da 
nun die durchschnittliche Erndte nur zu z Korn über die 
Saat berechnet werden könne, so gehöre zur Erzielung 
dieses Ertrages ein Acker von 36 Tonnstellen Aussaat 
in jedem Felde, oder von iog Tonnstellen in allen drei Felr 
dern zusammen. Wenn indessen bas vorhandene gute 
Buschland auch in Betracht kommen müsse, und auf 
den Haken nicht mehr als 90 Tonnstellen Feld im Gan­
zen zu rechnen wären, so müsse das Fehlende durch eben 
soviel (nämlich 90 Tonnstellen) Buschland, ergänzt 
werden, woraus hervorgehe: daß kein NevistonShaken 
an Acker und gutem Duschiande unter 180 Tonnstellen 
enthalten könne, welches denn auch ganz genau mit 
dem im Privilegio Sigismundi Augusti festgesetzten 66 
Lästigen Haken übereinstimme.

Dieses Gesuch der Ritterschaft ward nicht beachr 
tet, vielmehr wurde im Jahre 1683 ^ie Ausmessung 
sämmtlicher Güter der Provinz, welche der neuen Re­
vision zum Grunde gelegt werden sollte, begonnen und 
1687 beendigt. Schon die Eile, mit welcher dieses 
Geschäft betrieben ward, läßt auf die Unvollständig­
keil der Messung schließen, und wirklich sahen die dazu 
verordneten Landmesser die Sache nur als Erwerbs­
mittel an. Von der Größe und Güte der Länder war 
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nur in so ferne die Rede, als durch deren übertriebene 
Schätzung von dem Eigenthümer erpreßt werden konnr 
te. Die hierbei vorgefallenen Mißbrauche nbthigten 
die Ritterschaft, höchsten Orts Beschwerden zu führen; 
es war seit vielen Jahren die erste, welche berücksich, 
tigt ward.

Endlich ertheilte der König am pten Februar 1657 
den zur Revision verordneten Commissarien die erfor­
derliche Instruktion, und bestätigte am 30. Juni 1688 
deren Memorial, in welchem mehrere, die erstern er­
gänzende Bestimmungen enthalten waren. Durch diese 
Verordnungen ward die Commission angewiesen i auf 
jedem Gute die Arbeitsleistungen und Abgaben der Bau­
ern an den Hof genau zu verzeichnen, den Betrag dec 
neu angesiedelten, zu Hoflagen eingezogenen, oderauf 
Freijahre vergebenen Gesinde zu bestimmen, auch die 
wüsten nicht unberücksichtigt zu lassen; gleichfalls den 
Ertrag der Krüge, Mühlen und etwa verpachteten 
Länderauszumitteln, und alles dieses auf einen Geld­
anschlag dergestalt zu reduciren: daß 2rZ Arbeitstage 
zu Pferde, oder 30 Fußtage, gleichwie eine Tonne 
Roggen oder Gerste und 2 Tonnen Haber für einen 
Thaler Species (zu 90 Groschen) zu schätzen wären. 
Der Betrag von 60 solchen Thalern solle für einen 
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Haken gerechnet, und hiernach der Anschlag der Güter 
bestimmt werden. Zugleich solle auf den KronS r Gür 
tern, falls die Bauern sich über zu hohe Leistungen und 
Abgaben beschweren würden, untersucht werden: ob 
sie auch verhältnißmäßig Land besäßen? Bebufs 
dieser Ausmittelung wurde festgesetzt: daß Aecker 
und Buschländer nach ihrer Güte in vier Grade 
getheilt, und eine Tonnstelle Acker oder zwei 
Tonnstellen Buschland vom ersten Grade, gleich if 
Tonnstellen Acker oder 2| Tonnstellen Buschland vom 
2ten Grade, eben so wie Tonnstellen Acker oder 3 
Tonnstellen Buschland vom zten Grade, gleich 2 Tonnr 
stellen Acker oder 4 Tonnstellen Bnschland vom 4ten 
Grade, zu einem Thaler Speeies angeschlagen werden 
sollten, und der Bauer für eben so viel Thaler Land 
nach dieser Schätzung erhalten müsse, als seine Leistunr 
gen und Abgaben nach der oben angeführten betragen. 
Die Tonnstelle solle zu 18000 schwedischen s^Ellen ger> 
rechnet werden, und sollte bei den an der polnischen 
und russischen Grenze belegenen Gütern, nach den Um­
ständen, mit mehrerer Gelindigkeit verfahren werden, 
als bei den übrigen im Innern des Landes, damit die 
Bauern nicht zum Entweichen veranlaßt würden; auf 
PrivatrGütern sei es ferner nicht nörhig, den Betrag 
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und die Güte des Bauerlandes zu berücksichtigen, da 
der Gutsherr für die von seiner Bauerschaft, nach de­
ren Haken-Anschlag zu leistenden öffentlichen Abgaben, 
ohnehin haften müsse.

So ward denn nun eine Hakenberechnung geschaf­
fen, welche sich nicht bloß auf den Flächen-Inhalt, 
sondern auch auf die Güte des Bodens gründen sollte. 
Indessen war es nicht Humanität, nicht Mitleid mit 
dem ärmlichen Zustande des Bauern, dem die übrigens 
billige Landtaxe ihre Entstehung verdankte. Wäre sie 
aus der Ueberzeugung entsprungen, daß ein gerechtes 
Verhältniß zwischen den Leistungen des Bauern und 
dem von ihm benutzten Grund und Boden statt finden 
müsse, dann hätte sie — wie in späteren Zeiten gesche­
hen — allgemein geltend, auch bei Privat - Gütern 
Anwendung finden müssen. Hier haftete der Grund­
herr aber ohnehin für die auf die gesteigerte Hakenzahl 
lastenden Abgaben; der Zweck wurde erreicht, und mehr 
beabsichtigte man nicht. Wahrhaft thätige Fürsorge 
für daS Wohl der Unterthanen blieb den Machthabern 
fremd. Fünf Sechstheile der Provinz waren um diese 
Zeit durch Neductionsr, Liqurdations- und Observations­
Commissionen Domaine der Krone geworden, und da 
die Pachtsumme, für welche man einen Theil dieser
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Güter ihren frühem Besitzern aus besonderer Gnad« 
zur Arrende überließ, nach der Hakenzahl bestimmt 
wurde, so mußte jedes Mittel willkommen seyn, wel­
ches zur Steigerung derselben führen konnte. Wohl 
mogte sich die Nevisions r Commission im Verfolge ih­
res Geschäfts überzeugen: daß, wenn die Länder der 
nunmehrigen Kronsbauern wirklich nach den gegebenen 
Bestimmungen veranschlagt werden sollten, eine viel 
geringere als die erwartete Hakenzahl hervorgehen wür­
de, diesem aber ward vorgebeugt durch eine am roten 
März 1690 erlassene Vorschrift, welche verordnet: daß 
für eine Tonnstelle, nicht wie früher bestimmt worden 
18000, sondern nur 14000 s^Ellen gerechnet werden 
sollten. Hierdurch wurde nun der Anschlag der Bauer­
länder in dem Verhältnisse von 7: 9 erhöhet, und nach 
eben diesem Maaßstabe die Hakenzahl, mit ihr aber 
auch die Arrende der KronsrGüter (d. i. von 5 Sechs­
theilen der Provinz) um mehr denn 28 prCt. gestei­
gert, wobei das in gewissen Fällen zugesicherte Gna­
den-Tertial fast gänzlich entschwand. DaS Resultat 
dieser Revision war: daß Livland auf 6i;6Haken, von 
denen nur 1021 Eigenthum des AdelS verblieben, ge­
schätzt, mithin die bis dahin nach der Revision von 
1641 geltende Hakenzahl um 1893 Haken vermehrt ward.

2
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Doch das Maaß der Leiden war endlich erfüllt' 

und es kehrten unserm Vaterlande glücklichere Zeiten 
unter Rußlands glorreichen Beherrschern wieder. Die 
Resiitution der entzogenen Güter erfolgte, und mit ihr 
auch eine abermalige Revision der Haken, auf die Leit 
stungen der Bauern begründet. Daß sie im Zahre 
1722 begann, ist gewiß, ob sie aber beendigt ward, 
bleibt zweifelhaft, um so mehr, da in den Zähren 1731 
bis 1734 eine abermalige Revision die Hakenzahl der 
Provinz auf 4788 Haken festsetzte. Berücksichtigt man, 
baß dieser 24 Friedensjahre, und eben so lange Erhör 
lung von den frühern drückenden Lasten vorhergingen, 
und daß dennoch die Hakenzahl um 1448 Haken gerinr 
ger als die letzte schwedische ward, so überzeugt man 
sich deutlich von der Härte derselben und den Verheer 
rungen, die Krieg, Hunger und Pest verursacht hatr 
ten. Nur allmahlig konnten die Wunden des Landes 
geheilt werden, nur allmahlig die Bevölkerung wachr 
sen und mit ihr wüste gewordene Gesinde beseht und 
neue angesiedelt werden. Nur in dem Verhältnisse als 
solches geschah, konnte auch die Hakenzahl wiederum 
steigen, und diesem ist es zuzuschreiben: daß bei den 
spätern Revisionen die nach den Leistungen der Bauern 

berechnete Hakenzahl im Jahre 1750, 5725 und im
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Zahre 1757 (und den folgenden, nach den sogenannr 
ten KronsrWackenbüchern) 6424 Haken betrug. Fünf, 
zig glückliche Friedensjahre, wie Livland sie unter keir 
ner der frühern Negierungen erlebt hatte, sollten also 
erforderlich gewesen seyn, um die Hakenzahl und daS 
Bedingniß derselben: Ackerbau und Bevölkerung, zu 
der Stufe zu erheben, auf der sie zu Ende der schwedi­
schen Beherrschungszeit gestanden haben soll? Wer 
mögte wohl diese Behauptung rechtfertigen wollen!

Gegen dasZahr 1780 wurden die Güter-Messun­
gen häufig. Kein bestimmtes, für die Privat-Güter 
allgemein geltendes Gesetz verpflichtete die Landmesser 
zur Gleichförmigkeit: für billig wurde indessen gehal­
ten, dem Haken-Gesinde in gutem Mittelboden: 48 
Tonnstellen Acker, 60 Tonnstellen bewachsenes zu Nöh- 
bungen taugliches Buschland, und 122 Fuder Heu —- 
a 30 Lpf. — zuzutheilen, zu welchen lehtern gewöhn­
lich yo Tonnstellen Wiesen, oder dazu tauglicher Nie­
derungen berechnet wurden. Unbewachsene Buschlän 
der, Viehweiden und Waldungen kamen in gar keinen 
Anschlag, und mogten wohl das Zweifache des bewach­
senen Duschlandes betragen. Die Leistung dafür war 
die alt hergebrachte mit 2 Pflügen wöchentlich, 2 Som­

mer - Fußarbeiter und die zur Bestreitung der Hofes-
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Bedürfnisse erforderliche Hülfsarbeit, nebst einigen 
NaturalabZaben. Gewöhnlich fanden sich 4 oder 8 
Wirlhe auf einem solchen Haken, der durchschnittlich 
gewiß von zo arbeitsfähigen Menschen beider Geschlechte 
und mit Hinzurechnung der Kinder und Greise minde­
stens von 60 Individuen bewohnt war. Vergleicht 
man diese Andeutungen mit dem (früher angeführten), 
dem General-Gouverneuren Horn im Jahre 1631 über­
gebenen Gesuche, so wird es einleuchtend: daß die 
Volksmenge unserer Provinz sich in einem Jahrhun­
derte mehr als verdoppelt haben müsse.

Endlich schwand unter Alexanders milder Herr­
schaft jede Unbestimmtheit, die hker in den Verhältnis­
sen der Bauern statt fand. Ihm war es vorbehalten, 
auch in dieses Chaos Licht zu bringen, und die Rechte 
und Pflichten des Bauernstandes durch Gesetze zu ord­
nen. Schon hatte die Hakenzahl (mit der im Jahre 
1801 geschehenen Aufhebung der unter dem Namen: 
„Station^ bekannten Natural r Lieferungen an die 
Krone) aufgehört, den, dem Staate zu entrichtenden 
Abgaben zur Grundlage zu dienen, als durch die Baur 
erverordnung vom Jahre 1304, und die, dieselbe er­
gänzenden Bestimmungen vom Jahre 1309 die genaue 
Ausmessung und Schätzung aller Banerländer der Pro­
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vinz angeordnet ward. Alles nutzbare, zu den Bauer­
Höfen gehörige Land sollte, nach Anleitung der schwe­
dischen Nevisions r Verordnung, in 4 Grade, seiner 
Güte entsprechend, gethejlt, und für einen Thaler Spe- 
cies zu 90 Groschen Folgendes veranschlagt werden: 

vom isten Gradr: 1 Tonnstelle Garten oder Acker, 3
Tonnst. Vuschland Tonnst. Wiese.

vom 2ten Gr. 1* Tst. G. od. A. z^Tst. Buschl. 8 Tst.W. 
vom ztenGr. iZTst.G. od. A.4ZTst.Vuschl. rvDTst.W. 
vom4tenGr. 2 Tst. G.od. A. 6Tst. Buschl. 16 Tst. W.

Die Tonnstelle wurde zu 14000 s^Ellen schwedisch 
beibehalten und bestimmt: daß, da bei der schwedischen 
Revision die Garten und Heuschläge unveranschlagt, 
als Aequivalent der unbestimmten Hülfsarbeiten ange­
nommen worden, itzt, da jede Leistung festgestellt wer­
be, auch jene beiden Landgattungen, nach der gegebe­
nen Taxe berechnet, dagegen aber statt des früheren 
Anschlages von 60 Thl. für den Haken, nunmehr der 
Werth von 80 dergestalt ausgemittelten Thalern des 
Landeswerthes für einen Haken gerechnet werden sollen. 
Von diesem Landeswerthe wurden 8 prCt. — also vom 
Haken der Betrag von 6 Thlr. 36 Groschen — dem 
Bauer zur Erzielung der öffentlichen Abgaben zinsfrei 
gelassen; von dem Ueberreste hatte der Grundherr für 
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iS Rthlr. i8 Gr. Lanbeswerth Natural-Abgaben, und 
für 60 Nthlr. z6 Gr. Landwerth Frohndienste zu er» 
halten, welche beide nach der (früher erwähnten) Taxe 
vom Zahre 1688 (in der die Tonne Roggen oder Gerste 
gleich 2 Tonnen Haber, so wie 22^Tage Spannr oder 
zo Tage Handdienste zu einem Thaler Landeswerth oder 
Species geschäht wurden) berechnet werden sollten. 
Die Beaufstchtigung und Prüfung der hierdurch unerr 
läßlich gewordenen Messungen, und die Anfertigung 
der speciellen Berechnungen über Landeswerth und Leir 
stung jedes einzelnen Bauerhofes der Provinz (die so­
genannten allendlichen Wackenbücher) waren das mür 
hevolle Geschäft der vom April 1809 bis zum Aprilr 
Monate 1823 in der Stadt Walck befindlichen Mesr 
sungs r RevisionS r Kommission. Durch sie entschwand 
jede Unbestimmtheit, die hinsichtlich der Bauerleistunr 
gen und Länder bisher noch statt fand, und wenn gleich 
die Regulirung der Bauerverhältnisse, sammt den Mess 
sungen, Deputationen, Committenten und Commissior 
nen, den Privat »Gütern des Landes binnen 20 Zäh­
ren eine Million und hundert tausend Rubel S. M. ge­
kostet hat, so darf doch diese Ausgabe nicht als frucht­
los betrachtet und bedauert werden, da ihr Resultat 
eine völlig gleichmäßige und genaue Schätzung fast 
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sämmtlicher Bauerhöfe der Provinz war, uud bei der 
indessen erfolgten Zlufhebung der Grundpflichtigkeit den 
sichersten Maaßstab desjenigen, was auch bei dem neu 
beginnenden Verhältnisse mit Billigkeit von dem Ge­
sindes r Inhaber verlangt werden konnte, gewahrte. 
Jene 14jährigen Arbeiten der Messungs r Revisionsr 
Commission, und die von der in Riga, zur Einfuhr 
rung der neuen Bauer r Verordnung Allerhöchst verordr 
neten Commission später geschehene Fortsetzung derselr 
ben erwiesen: daß Livland am isten Januar 1827 eritl 
hielt:

1) Besitzungen der Krone
a) gemessene ♦ # Haken,
b) ungemessene, auf das

Wackenbuch von 1757 
berechnete r r 674^ —

3) Privatbesitzungen
a) gemessene ♦ t 6508 —
b) ungemessene, auf das

Wackenbuch von 1757
berechnete - r 67^ —

c) durch Vereinbarung mit
den Bauern bestimmte 2oi|| —

Zusammen also 7627^ Haken.
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Im Ganzen genommen, ist ein solcher Haken 

hinsichtlich der Leistungen noch itzt, das was er vor 
Jahrhunderten war, denn es bestehen selbige auS zwei 
SommerrFußarbeitern und zwei Arbeitern mit Pferden 
durch das ganze Jahr, die in jeder Woche fünf Tage 
fröhnen, und mit denen zusammen 20 Loofstellen im 
Winterfelde und eben so viel im Sommerfelde des Hör 
fes bestellt werden dürfen. Die vrrhältnißmäßig ber 
rechnete HülfsrArbeit reicht zur Heur und KornrErndte, 
Verwandlung und Verführung derselben, und zur Anr 
fuhr des nothwendigen Bedarfs an Baumaterialien 
hin. Gewiß ist eö: daß ungeachtet der gesteigerten 
Hakenzahl, jeder Haken durchschnittlich itzt von 70 Menr 
schen — jedes Alter- und Geschlechts — bewohnt 
wird, und wann wir diese Verhältnisse mit der Hakenr 
zahl vom Jahre 1641, und der 40 Jahre später von 
der Ritterschaft angeführten durchschnittlichen Bevvlker 
tung eines Haken- verglichen, so ergiebt sich: daß seit 
>85 Jahren die Volksmenge in dem Verhältnisse von 
1 zu 4, der Anbau des Landes aber in dem von 4 zu 7 
zugenommen habe.

Nach allem biSherAngeführten ist es einleuchtend: 
daß es in Livland vielleicht nicht zwei Bauerhaken giebt, 
die völlig gleichen Flächen-Inhalt umfassen, indem die 
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Quantität des Bodens durch dessen Güte und Gattung 
bedingt wird. Wollte man indessen einen ungefähren 
Maaßstab haben, um sich denRaum, den ein solcher Haken 
bei dem im lettischen Distrikte am häufigsten vorkom­
menden Mittel; Boden einnehmen mögte, einigermar 
ßen zu versinnlichen, so wäre die Rechnung mit Be« 
rücksichtigung deS Verhältnisses, in welchem jede Land; 
gattung angetroffen zu werden pflegt, folgende:

2 Tonnstellen Garten im ersten Grade betragen
i Thlr. — Gr.

z6 —— Feld im zten Grade 24 —---------
36 --------  Feld im 4ten Grade 13 —---------
48 --------  Buschland im zten Gr. io — 60 —
96 -------- - Buschland im4ten Gr. r6 —---------

100 --------  Heuschlag im zten Gr. 9 — zzS—

318 Tonnstellen, im Anschläge zu 80 Thlr. zS Gr.

Erwägt man, daß — wie früher berührt worden 
— bei den ältern Messungen die unbewachsenen Buschr 
länder in keinen Betracht kamen, und in der Regel 
doppelt so viel als die bewachsenen betrügen, so ergiebt 
sich deutlich: daß auch der frühere durch Messung ber 
stimmte Haken am nutzbaren Lande denselben Flächen; 
Inhalt enthielt. Was sonst Billigkeit gewährte, forr 
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derte später das Gesetz; die Sache blieb dieselbe, die 
Form nur anders. Wiederholt muß es werden, daß 
Hofräume, bewachsene Niederungen, Moräste und Hai« 
den als keiner Schätzung unterworfen, den Bauern, 
in deren Gränzen sie belegen sind, zinsfrei verblieben» 
Diese mögen in der Regel halb so viel als bas nutzbare 
Land betragen, daher denn der ganze Flächenraum eines 
Bauerhakens durchschnittlich etwa zu 2 sMerste, oder den 
24sten Theil einer teutschen OMeile angenommen werr 
den darf.

Unverkennbar würkten diese Bestimmungen auf 
den Bauernstand im Allgemeinen. Die Bauerverordr 
nung von 1804, das erste in den Volkssprachen pro- 
mulgirte Gesetz, schuf aus Leibeigenen Grundpflichtige, 
ertheilte ihnen Rechte, und um diese zu sichern, auch 
Richter ihres Standes. Fest begründet, schienen fortan 
die Verhältnisse des Landmannes, aber der Kundige 
erkannte in ihnen dennoch nur den Uebergang zur Wie­
derherstellung natürlicher Rechte, sah in ihnen die Vor« 
bereitung zu einem neuen Seyn, und vertraute der 
Weisheit des Herrschers. Da erhoben sich im Jahre 
1817, aus der Mitte des Adels selbst, Stimmen, wel« 
che die Prüfung für überstanden, und den Bauern reif 
zur Freiheit erklärten. Der Landtag — im Sommer 
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x8x 8 — theilte ditse Ueberzeuguilg; er sprach sie aus, 
und Alexander der Gesegnete erhob sie zum Gesetze.

So entstand die Dauert Verordnung des ZahreS 
1819. Mit ihr beginnt eine neue Epoche unserer Pros 
vinzial r Geschichte. WaS früher bestand, ist in wenir 
gen Generationen vergessen; darüber zu belehren, mör 
gen diese Blätter dienen.


